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Ausfertigung Amtsplan

B e g i" ii n d u n g

zum.Bebauungsplan West 1, Anderung 3
{n der Fassung vom November 1990
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2 . Gel tendes Recht
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3. Räumt scher Geltungsbereich

Der Anderungsplan umfaj3t den gesamten Geltungsbereich des rechtsverbindlichen
Bebauungsplanes West 1, Anderung 2, dessen Abgrenzung wie folgt verläuft:
Im Norden von der Siidgrenze der Berggasse,
im Süden von der Nordgrenze der Obergasse,
{m Osten von der Ostgrenze der Straße Am Stadtgraben,
im Westen von der westgrenze des Westrings.
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Der gesamte Planbereich umfaßt ca. 8,5 ha Fläche und ist im Bebauungsplan mit einer

Leni e e{ ngegrenzt

4. P anerische Gestaltung

Die Fortschreibung de.s Bebauungsplanes beinhaltet folgende Änderungen:
Umänderung der Art der baulichen Nutzung von einer Teilfläche von Mlschgebiet in
reines Wohngebiet. Verkehrsordnende Maßnahme im Bereich Obergasse-Blejchgraben.
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Begr"findung zum Bebauungsplan I'lest 1, Anderung 3, November 1990

5. Verkehrserschl i eßung

Der gesamte Planbereich ist bereits erschlossen tiber den Bleichgraben,
und den Westring und somit mit dem innerörtlichen als auch dem'
Verkehrsnetz verbunden .

di e Obergasse
überört] i chen

6 Art und Maß der baulichen Nutzung

Dig iiberplante Fläche ist ausgewiesen als reines Wohngebiet (WR), $ 3 BauNVO und als
allgemeines Wohngebiet (WA), $ 4 BauNV.0.
Das Maß der baulichen Nutzung Ist mit Rücksicht auf die umgebende Bebauung als auch
auf den besonderen Charakter des jeweiligen Planungsabschnlttes einheitlich
festgelegt: Wobei im Gebietsteil D eine Höchstzahl von 12 Wohneinheiten pro
Baukörper festgelegt und insgesamt auf 36 Wohneinheiten beschränkt sind.
Eline diesbezügliche Bescht"änkung war dringend geboten, um dle zu erwartenden
Beeintt'ächtlgungen auf die umgebende, gewachsene Bebauung möglichst gering zu

a en

7 . Umweg tschutz

7. 1 . Luft- und Lärmbel astung

Eine mögliche Belastung der Luft Ist air den geplanten Bereich aus der unmittelbaren
Umgebung nicht zu erwarten. Eine mögliche Luft- und Lärmbelastung dürfte in erster
Linie auf den vorhandenen und vor allem dem künftigen 'Verkehrsaufkommen
zurückzuführen sei n .

8. Ver- und Entsorgung

Verkehrsmäßig. ist das Plangebiet voll erschlossen. Dle Ver- und Entsorgung ist
gest.chen. Die Versorgung mit Gas, Wasser und Elektrizität erfolgt durch die
Stadtwerke Grtinstadt. Die Nlederschlags- und Abwasser werden im Mischsystem tiber dle
städtische Kanalisation der zentralen Kläranlage zugeführtri
9 Bodenordnende und sonstige Maßnahmen

Dle innerhalb des Plangebletes liegenden Grundstücke befinden sich zum überwiegenden
Teil in Privatbesitz, nur geringe Anteile befinden sich im Eigentum der Stadt.'
[O. Kosten der Ersch] meßung

Soweit zulässig, werden von demjenigen Grundstiicksejgentiimer, die besondere Vorteile
von der Baumaßnahme haben, Erschließuhgsbeiträge nach den $$ 123 ff BauGB erhoben.

] l .Aufstel l ungsbeschl uß

Die Aufstellung des Bebauungsplanes West 1, Änderung 3 wurde am 18. April 1989 durch
den Stadtrat der Stadt Grtinstadt beschlossen.
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